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Vordruck D-2 ist bei erstmaliger Beantragung einer Lizenz (Spieler, Trainer, Co-Trainer, Scout, Arzt, Physio), spätestens jedoch 14 Tage nach dem ersten Spiel, in zweifacher Ausfertigung, beide Exemplare eigenhändig unterschrieben, im Original an die Volleyball Bundesliga, Köpenicker Str. 145, 10997 Berlin zu senden.


Schiedsvereinbarung
zwischen
	Vorname, Name 
im folgenden „Athlet“ bzw. „Betreuer1,2“: 
	[bookmark: Text4]     

	geb. am: 	
	[bookmark: Text5]     

	Anschrift, PLZ, Ort: 
	     

	Verein bei Beantragung der Lizenz: 
	     


und
Deutscher Volleyball-Verband e.V., Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt/Main, vertreten durch den Vorstand, dieser wiederrum bevollmächtigt vertreten durch
	die Vertretungsberechtigte für die Volleyball Bundesliga GmbH
Viola Knospe, Volleyball Bundesliga GmbH, Köpenicker Str. 145, 10997 Berlin

1.	Alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit für den DVV geltenden Anti-Doping-Bestimmungen (World Anti-Doping Code „WADC“, Nationaler Anti-Doping Code „NADC“, Anti-Doping-Bestimmungen der FIVB sowie der Anti-Doping-Ordnung des DVV – „DVV-ADO“), insbesondere über die Gültigkeit und Anwendung dieser Anti-Doping-Bestimmungen, ergeben, werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges in erster Instanz durch das Deutsche Sportschiedsgericht der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) nach der Sportschiedsgerichtsordnung der DIS (DIS-SportSchO) und den Verfahrensvorschriften der DVV-ADO, insbesondere Art. 12 und Art. 13 entschieden. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Einstweiligen Rechtsschutz. 
2.	Dem Deutschen Sportschiedsgericht wird insbesondere die Befugnis zum Ausspruch von Sanktionen wegen Verstößen gegen anwendbare Anti-Doping-Bestimmungen übertragen. 
3.	Der DVV hat die Durchführung des Ergebnismanagements und das Recht zur Einleitung des Disziplinarverfahrens in Anti-Doping-Angelegenheiten an die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) übertragen. Die Parteien dieser Schiedsvereinbarung erkennen an, dass die NADA unmittelbar Schiedsklage gegen den/die unterzeichnende/n Athlet/in bzw. Betreuer/in einreichen kann und Partei in entsprechenden Schiedsverfahren wird.
4.	Gegen Schiedssprüche des Deutschen Sportschiedsgerichts kann Rechtsmittel beim Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne nach Maßgabe des Artikels 60 DIS-SportSchO, des Art. 13 DVV-ADO und der Artikel R47ff des Code of Sports-related Arbitration (CAS-Code) eingelegt werden. Die Parteien dieser Schiedsvereinbarung erkennen an, dass auch die NADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), die Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) und die weiteren in Art. 13.2.3 DVV-ADO genannten Sportorganisationen unmittelbar Rechtsmittel einlegen können und dadurch selbst Partei im Rechtsmittelverfahren beim CAS werden.
5.	Diese Schiedsvereinbarung gilt ab dem Datum der Unterzeichnung. Eine vorherige Schiedsvereinbarung gilt als mit der Unterzeichnung ersetzt.

	     
	    
	     
	     
	     

	 Ort
	 Datum
	 Unterschrift
Athlet/Betreuer
	Unterschrift 
1.gesetzlicher Vertreter
Minderjähriger
	Unterschrift 
2.gesetzlicher Vertreter
Minderjähriger

	     
	    
	     
	

	 Ort
	 Datum
	 Unterschrift Vertretungsberechtigter DVV



_______________________
1 	Der DVV tritt für Gleichbehandlung sowie Diversität und geschlechtsunabhängige Chancen- und Entfaltungsfreiheit ein. Daher sind in dieser Schiedsvereinbarung sämtliche Formen (weiblich, männlich, divers, u.a.) genderneutral gleichgestellt. Allein aus Gründen der Vereinfachung wurde einheitlich die männliche Form gewählt.
2 	Athletenbetreuer: Trainer, sportliche Betreuer, Manager, Vermittler, Teammitglieder, Funktionäre, medizinisches Personal, medizinisches Hilfspersonal, Eltern oder andere Personen, die mit Athleten, die an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen der sich auf diese vorbereiten, zusammenarbeiten, sie unterstützen oder behandeln (siehe auch Anhang1_Begriffsbestimmungen).
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